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EU-Methan Verordnung – Worum geht’s (1/2)?

Die Verordnung sieht für Anlagen innerhalb der EU folgendes vor:

• Sie verpflichtet die Betreiber, regelmäßig über die Quantifizierung und Messung 
von Methanemissionen an der Quelle zu berichten, und zwar auch für nicht-
operative Anlagen

• Sie verpflichtet die Öl- und Gasunternehmen, ihre Anlagen regelmäßig zu 
überprüfen, um Methanlecks auf dem Gebiet der EU innerhalb bestimmter 
Fristen zu identifizieren und zu reparieren

• Sie verbietet die routinemäßige Entlüftung und das Abfackeln im Öl- und 
Gassektor und beschränkt die nicht routinemäßige Entlüftung und das 
Abfackeln auf unvermeidbare Umstände, z. B. aus Sicherheitsgründen oder im 
Falle einer Fehlfunktion der Anlagen



EU-Methan Verordnung – Worum geht’s (2/2)?

• Ab 2027 wird das Abfackeln im 
Steinkohlebergbau eingeschränkt, und nach 
2031 treten strengere Bedingungen in Kraft

• Sie verpflichtet Unternehmen im Öl-, Gas- 
und Kohlesektor, ein Inventar stillgelegter, 
inaktiver, verschlossener und aufgegebener 
Anlagen wie Bohrlöcher und Bergwerke zu 
erstellen, ihre Emissionen zu überwachen 
und einen Plan zur schnellstmöglichen 
Verringerung dieser Emissionen zu 
verabschieden

 



Wir sprechen bei der EU-MVO über die 
Treibhausgasminderungsquote (THG):
• Methan macht in Deutschland aber gerade nur 6,5%  des THG aus

• Methan trägt „nur“ zu 30% als klimawirksamer Stoff zur Klimaerwärmung bei

• Methan ist „relativ“ kurzlebig und wir in knapp 12 Jahre abgebaut 
      (Kleiner Spoiler: CO² braucht dazu ca. 1.000 Jahre) 

• Weltweit sieht die Methanemission in etwa so aus:
 





Stand 2021



Ein Bild, das Text, Screenshot, Diagramm, Schrift enthält.

Automatisch generierte BeschreibungStand 2024 ???

https://www.bdew.de/energie/methanemissionen/


EU-MVO – Zielvorgabe:

Gemäß EU-Klimaschutzgesetz soll der Ausstoß an Methan

bis 2030 um 58% 
gegenüber 2020 verringert werden!!!!

 
Ein Bild, das Text, Screenshot, Diagramm, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

https://www.bdew.de/energie/methanemissionen/




Ein paar „Highlights“:  
Über 50% des Methans kommt aus der Landwirtschaft! Das ist in der EU-MVO nicht 
erfasst!

 



„5 Minuten Jura“-VATH: Mai 2023 + Januar 2024
Autor Heinz-Harro Salloch – Justiziar VATH

Bitte gerne einmal nachlesen, was dort schon sehr gut beschrieben ist insbesondere 
in der Ausgabe vom Mai 2023.

 



EU-MVO – Was ist jetzt zu tun?
(Auszug der Maßnahmen!)

• Regelmäßige Inspektionen inkl. Leckerkennung und einer Quantifizierung!

• Regelmäßige Prüfungen - übrigens auch durch Behörden

• Prüfer sollen akkreditiert oder vergleich zugelassen sein

• Nachweisgrenzen sind nicht eindeutig festgelegt

• …

• u.v.m.

Die EU-MVO baut im Wesentlichen auf das OGMP Programm 2.0 auf



Was ist OGMP 2.0?
(Auszug/Erklärung)

Das Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) ist das Flaggschiff-Programm des 

Umweltprogramms der Vereinten Nationen zur Berichterstattung und Eindämmung der 

Öl- und Gaspolitik. OGMP 2.0 ist das einzige umfassende, messbasierte 

Berichtsframework für die Öl- und Gasindustrie, das die Genauigkeit und Transparenz der 

Berichterstattung über Methanemissionen verbessert. Dies ist der Schlüssel zur 

Priorisierung von Maßnahmen zur Methanminderung in diesem Sektor. 

Im Kern gilt: Wenn Sie es nicht messen können, können Sie es nicht reparieren!

In der EU-MVO wird als einer von 85 Punkten vor der eigentliche EU-MVO im Absatz 28 + 

29 auf das OGMP 2.0 Programm (also die Berichterstattung an sich) hingewiesen.



EU-MVO – Wie geht das weiter?
(Auszug/Erklärung)

Nachdem also über das OGMP 2.0 mit der EU-MVO reagiert wurde, geht man in Absatz 

25ff weiter in die Tiefe und spricht über die eigentliche, künftig verpflichtend geregelte 

Leckerkennung (und Reparatur), das sogenannte LDAR.

Und weil das so schön ist, wird das natürlich noch einmal differenziert in:

LDAR-Untersuchung von Typ 1

und

LDAR-Untersuchung von Typ 2



Was ist LDAR?
Leak Detection and Repair (LDAR) ist eine umfassende Strategie zur Identifizierung und 

Minderung diffuser Emissionen in Industrieanlagen. Dabei handelt es sich um 

systematische Inspektionen unter Einsatz verschiedener Technologien wie 

Infrarotkameras und Gasanalysatoren, um Lecks in Rohrleitungen, Ventilen und Geräten zu 

erkennen. LDAR-Programme sind für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den 

Umweltschutz und die betriebliche Effizienz von entscheidender Bedeutung und stellen 

sicher, dass Industrien Emissionen minimieren und Sicherheitsstandards einhalten.

Dabei wird in der VO in Artikel 14 aufgeteilt in:

• LDAR Typ 1 

• LDAR Typ 2



Was ist der Unterschied zwischen LDAR Typ 1 + 
Typ 2? 
(Kurz und knapp!)

• umfassendes Programm zur Erkennung und Reparatur von Lecks in Industrieanlage

• ausgelegt, ungewollte oder flüchtige Emissionen zu identifizieren und zu beheben

wichtige Aspekte:

1. Erkennungstechnologien: Infrarotkameras, Gasanalysatoren und tragbare Detektoren

2. Anlagen sind regelmäßig von qualifiziertem Personal zu überprüfen (Zertifizierung)

3. flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und gefährlicher Luftschadstoffe lokalisieren 

und verringern



Was ist der Unterschied zwischen LDAR Typ 1 + 
Typ 2? 
(Kurz und knapp!)

• Ist auch ein spezifisches Verfahren zur Erkennung und Reparatur von Lecks in 

industriellen Anlagen, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie sowie in chemischen 

Fertigungsanlagen

Aber:
Eigentlich wie bei Typ 1: Leckortung, aber nun mit Typ 2 bezieht sich diese auf eine 
Klassifizierung von Lecks, die durch bestimmte Methoden und Technologien erkannt 
werden!



Was steht in Artikel 14 der EU-MVO?



Was steht in Artikel 14 der EU-MVO? 
Hier mal nur ein Auszug (Absatz 5 im Artikel 14!)

(5) Wenn Betreiber, die Öl oder Erdgas fördern oder verarbeiten, auf der Grundlage von Messergebnissen der vorausgegangenen fünf Jahre, 
die von den Betreibern gemäß Artikel 12 gemeldet und von einer Prüfstelle bewertet wurden, nachweisen, dass weniger als 1 % aller ihrer 
Komponenten und Teilkomponenten an jedem Standort ein Leck aufweisen und dass die mit diesen Lecks verbundenen aggregierten 
Methanemissionen weniger als 0,08 % der Gesamtmenge des Gases oder 0,015 % der Gesamtmasse des verarbeiteten oder gewonnenen Öls 
ausmachen, können abweichend von Absatz 2 Unterabsatz 4 dieses Artikels für die LDAR-Untersuchungen an diesen Standorten bei 
Komponenten, bei denen keine Lecks festgestellt wurden, vorbehaltlich der Billigung der zuständigen Behörden andere Abstände vorgesehen 
werden, sofern a) bei allen Komponenten an den Verarbeitungsorten mindestens alle 12 Monate LDAR-Untersuchungen von Typ 1 
durchgeführt werden,
b) bei mindestens 25 % aller Komponenten an den Verarbeitungsorten alle 12 Monate LDAR-Untersuchungen von Typ 2
durchgeführt werden, wobei mindestens alle 48 Monate sämtliche Komponenten überprüft werden,
c) bei allen Komponenten an den Förderstellen mindestens alle 36 Monate LDAR-Untersuchungen von Typ 1 durchgeführt
werden,
d) bei allen Komponenten an den Förderstellen mindestens alle 60 Monate LLDAR-Untersuchungen von Typ 2
durchgeführt werden.
Wenn nach den gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes durchgeführten LDAR-Untersuchungen 1 % oder mehr aller
Komponenten und Teilkomponenten an jedem Standort ein Leck aufweisen oder die mit diesen Lecks verbundenen
aggregierten Methanemissionen mehr als 0,08 % der Gesamtmenge des Gases oder 0,015 % der Gesamtmasse des
verarbeiteten oder gewonnenen Rohöls ausmachen, so unterliegt der betreffende Betreiber den Verpflichtungen gemäß
Absatz 2 an diesen Standorten.
Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission über die gemäß diesem Absatz gewährten Ausnahmen und führt nicht
routinemäßige Untersuchungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 durch.

… und das ist jetzt nur ein kleiner Teil der EU-MVO, die in Summe 37 Artikel 
auf 46 Seiten + 15 Seiten mit insgesamt neun Anhängen umfasst!!!!



LDAR Typ 1 + Typ 2 
gem. Artikel 14 der EU-MVO
(nur ein kleiner Auszug)

• … bis 5. Mai 2025 … ist bei neuen Anlagen bis 6 Monate nach der Inbetriebnahme ein 
LDAR-Programm verpflichtend!

•  … ab 4. August 2024 beginnend eine LDAR-Untersuchung Typ 2
• …

• Die jeweiligen Fristen klärt Anhang 1 der EU-Methan VO auf über drei Seiten…



Fristen gem. Anhang 1:
(Hier für alle oberirdischen und unterirdischen Komponenten usw.…. und nur ein kleiner Auszug!!!!!!!)

LDAR – Untersuchung Typ 1 (nach Art der Komponente): 

alle 4 Monate:
• Verdichterstationen
• Untertagespeicherung
• LNG-Anlage
• Gas-Druckregel- und Messanlagen

Alle 9 Monate:
• Armaturenstationen

Anmerkung:
Das geht natürlich auch noch „nach Art des Materials“! 



Fristen gem. Anhang 1:
(Hier für alle oberirdischen und unterirdischen Komponenten usw.…. und nur ein kleiner Auszug!!!!!!!)

LDAR – Untersuchung Typ 2 (nach Art der Komponente): 

alle 8 Monate:
• Verdichterstationen
• Untertagespeicherung
• LNG-Anlage
• Gas-Druckregel- und Messanlagen

Alle 18 Monate:
• Armaturenstationen

Anmerkung:
Das geht natürlich auch noch 
• für den jeweiligen Anlagenteil „nach Art des Materials“
• Und natürlich neben den o.g. Anlagenteilen auch für Verteilungs- und Fernleitungsnetze, 

Offshoreanlagen, usw.



Am Anfang steht dabei eine „kleine“ Aufgabe, 
denn jetzt muss 

jedes Asset erfasst werden*!

Klingt simpel, aber schauen wir uns so eine Anlage mal an:

* Kleiner Hinweis: Vorher wurden nur die Leckagen mit dem entsprechenden Anlagenteil 
dokumentiert! 





Und so sieht die Arbeit mit OGI aus: (Video - hier ohne Quantifizierung!)



So sieht ein (kontrolliertes) Leck aus: (Video)



Weitere Beispiele: (Video – i.d.R. Graufarben!) 



Weitere Beispiele: (Video - i.d.R. Graufarben!)



Weitere Beispiele: (Video - i.d.R. Graufarben!)



Weitere Beispiele: (Video - i.d.R. Graufarben!)



Fazit:
• Jetzt ist die EU-MVO in Kraft und muss umgesetzt werden, sonst drohen erhebliche 

Strafen!
• Also muss jetzt jeder Betreiber (Fernnetze, Verteilernetze,…) handeln.
• Behörden müssen dies regelmäßig inspizieren/überwachen!
• Leckage kurzfristig beseitigt werden und dann wieder kontrolliert werden!
• Wer dies nicht beachtet, muss mit schweren Strafen rechnen.

• Und daher: Ja, wir sind prädestiniert für diese Aufgabe und werden als qualifizierte 
Thermografen bei diesem Thema mehr als gebraucht! 

Wie da meine aktuellen Erfahrungen nach nunmehr fast 10 Jahren Erfahrung rund um die OGI-Technik sind, sage ich Ihnen persönlich, 
schreibe das aber aus diversen Gründen nicht nieder. Und wenn Sie Fragen zur OGI-Technik oder Dienstleistungen brauchen: Bitte gerne 
bei mir melden: a.blug@rolf-weber-gruppe.de . Es gilt das gesprochene Wort.



Technische Informationen zur FLIR-IR G(F)-Serie:
www.kauf-flir.de



Übersicht FLIR-IR G(F)-Serie:
gekühlt



Die FLIR G(F)-Serie:

• GFx320 + GF320 (Kohlenwasserstoffe, Primärgas CH4); InSb Detektor; 3,2-3,4µm

• GF304 (Kältemittel); QWIP-Detektor; 8,0-8,6µm

• GF306 (u.a. SF6 / NH3); QWIP-Detektor; 10,3-10,7µm

• GF309 („Ofenkamera“); InSb Detektor; 3,8-4,05µm

• GF343 (CO2); InSb-Detektor; 4,0-4,4µm

• GF346 (u.a. CO); InSb-Detektor; 4,52-4,67µm



WEBER.Thermografie 
Übersicht FLIR GF-Technik:

GF 77 – ungekühlt

Jetzt mehr Möglichkeiten mit Objektiven LR (7–8,5 µm) und HR (9,5–12 µm)!



Übersicht 
Einsatzmöglichkeiten 
G(F)-Serie:



Übersicht 
Einsatzmöglichkeiten 
G(F)-Serie:



Übersicht FLIR Si124 + Si2:
Koronaentladung (li) und/oder Druckluftleckagen (re)
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